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Verweis 
auf LTF Überprüfung der Verarbeitung 

erfüllt 

Bemerkung Ja Nein 

1.2.2 Alle Bauteile müssen gegen festigkeitsmindernde Ein-
flüsse ausreichend geschützt sein, insbesondere gegen 
Korrosion, UV-Strahlung, Knick- und Faltbelastungen, me-
chanischen Verschleiß, Beschädigungen bei Transport, 
Montage und Betrieb. 

x   

1.2.3 Falsches Auf- und Abrüsten soll durch bauliche Maßnah-
men ausgeschlossen sein. Es muss 

sichergestellt sein, dass sich bei betriebsfertigem Gerät 
alle notwendigen Bauteile zwangsweise in funktionsfähi-
gem Zustand befinden. 

x   

1.2.4 Verschlüsse, Trennstellen und andere verbindende Bau-
teile müssen gegen ungewolltes Öffnen gesichert sein. 
Die Enden von Knoten an tragenden Textilseilen müssen 
mindestens 10 cm überstehen und sind zusätzlich zu si-
chern. 

x   

1.2.5 Alle notwendigen Beschriftungen und Markierungen müs-
sen dauerhaft und funktionsgerecht angebracht sein. 

x   

1.2.6 Einstellmöglichkeiten dürfen nur vorhanden sein, wenn sie 
erforderlich sind. Eine selbständige Verstellung muss aus-
geschlossen sein. Die Überschreitung der Grenzlagen von 
Einstellmöglichkeiten ist durch technische Maßnahmen 
auszuschließen. 

x   

1.2.7  Alle Bauteile müssen für Überprüfungen zugänglich sein. x   

1.2.8 Eine Verletzungsgefahr für den Benutzer und für Dritte 
durch Bauteile muss weitgehend ausgeschlossen sein. 

x   

3.1.2 Bauteile, die ein irreversibles Verhängen von Leinen be-
sonders begünstigen, sind nicht zulässig. 

x   

3.1.3 Beim Ausfall einer Steuerleine muss das Gleitsegel flugfä-
hig bleiben. Die Fangleinen und die Bremsleinen müssen 
ausreichende Festigkeit aufweisen. Steuerleinen und 
Stabiloleinen müssen durch unterschiedliche, dauerhafte 
farbliche Kennzeichnung eindeutig von den 

Fangleinen unterscheidbar sein. 

x   

3.1.5 Die Führungsringe der Tragegurte müssen dauerhaft ge-
schlossen sein. 

x   
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Bemerkungen: 

 

 

  

Ort und Datum  Lenggries    17.06.2021 

 

Unterschrift Prüfer      

Verteiler: 

Geräteakte x 

Antragsteller x 

Rechnungsstellung 15411 
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